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Einfluss der die Legalinspektion
durchführenden Arztgruppen auf
die Dauer der Obduktion

Die ärztliche Untersuchung einer Lei-
che ist im europäisch-deutschsprachigen
Raum (Deutschland/Schweiz: Leichen-
schau, Österreich: Toten-/Leichenbe-
schau) bei jedem Verstorbenen obligato-
risch. Sie beinhaltet neben der sicheren
Feststellung des Todes, der Schätzung
des Todeszeitpunktes sowie der sicheren
Feststellung der Identität des Verstorbe-
nen eine Deklaration der Todesart als
natürlich, nichtnatürlich oder unklar;
diese „normale“ Leichenschau kann
prinzipiell durch jeden approbierten
Arzt durchgeführt werden [2–4, 6, 9].

Unklare Todesfälle, sowie nichtnatür-
liche Todesfälle (Unfall, Suizid, Tötungs-
delikt, medizinischer Behandlungsfeh-
ler) müssen gemeldet werden; die jewei-
ligen Strafverfolgungsbehörden ordnen
dann die Untersuchung des Leichnams
durch entsprechend spezialisierte Ärzte
(in der Regel Rechtsmediziner) an. In der
Schweiz werden diese nichtnatürlichen,
auf eine Gewalteinwirkung verdächtigen
oder plötzlichen, unerwarteten Todes-
fälle als Außergewöhnlicher Todesfall
(AgT) bezeichnet, und die damit einher-
gehendespezielleFormderLeichenschau
wird Legalinspektion genannt [6, 8, 10].
Die Legalinspektion wird durch einen
forensisch ausgebildeten Arzt (Amts-/
Bezirksarzt oder Arzt eines rechtsmedi-
zinischen Instituts; nicht zwingendFach-
arzt für Rechtsmedizin) durchgeführt,
der Untersuchungsablauf am Leichnam
wird mit den Anwesenden (Staatsan-
waltschaft, Polizei, ggf. Kriminaltechnik
u. a.) abgesprochen [5]. Die Untersu-
chung des Leichnams im forensischen
Kontext beinhaltet neben den Kern-
punkten der „normalen“ Leichenschau

eine wesentlich detailliertere Untersu-
chung des Leichnams und u. a. genauer
Dokumentation des Fundortes sowie der
Lage und Kleidung des Leichnams [2, 5].
Je nach Untersuchungsergebnissen wird
derLeichnamanschließenddurchdie zu-
ständige Staatsanwaltschaft freigegeben,
eine weiterführende Abklärung mittels
Computertomografie-Triage (Modell
Zürich), weitere Bildgebungsmodalitä-
ten wie eine Magnetresonanztomogra-
phie (MRT) oder ein Oberflächenscan,
oder direkt eine Obduktion angeordnet.
Anlässlich der Obduktion wird erneut
eine äußere Besichtigung des Leichnams
durchgeführt; anschließend werden die
3 Körperhöhlen eröffnet, sämtliche Or-
gane beurteilt sowie histologische, Blut-
und Urinproben asserviert [1, 7].

Letztlich gibt es in denmeisten foren-
sischen Obduktionsfällen also zwei äu-
ßere Besichtigungen: eine erste vor Ort,
von einem Amts-/Bezirksarzt oder von
einem Arzt des zuständigen rechtsme-
dizinischen Instituts durchgeführt, und
eine zweite anlässlich der Obduktion am
Institut für Rechtsmedizin [7]. Die Sinn-

Tab. 1 Aufteilung derObduktionsfälle nach Todesart, Geschlecht undder die Legalinspektion
unddie Obduktion durchführendenArztgruppe

Fälle (weiblich) Legalinspektion
LE/LI

Obduktion
LI1/LI2

n 892 (291) 503/389 66/323

Natürliches inneres Geschehen 431 (144) 259/172 28/144

Unfall 205 (61) 109/96 17/79

Selbsttötung 91 (27) 40/51 9/42

„Drogentod“ 144 (46) 92/52 7/45

Tötungsdelikt 21 (13) 3/18 5/13

LE Amts-/Bezirksarzt, LI Legalinspekteur des Instituts für Rechtsmedizin Zürich, LI1 Legalinspekteur
und Obduzent sind dieselbe Person, LI2 Legalinspekteur und Obduzent sind nicht dieselbe Person

haftigkeit dieser zweiten äußeren Besich-
tigung ist unbestritten, kann hier doch
unter optimierten Untersuchungsbedin-
gungen (Lichtverhältnisse, Hilfsmateria-
lien,Reinigungetc.)derLeichnamerneut
bzw. ergänzend evaluiertwerden; sie soll-
te also unabhängig von der Legalinspek-
tionmit der jeweils gleichen Sorgfalt und
Gründlichkeit durchgeführt werden. Da
jedochunterschiedlicheArztgruppendie
Legalinspektion durchführen und es da-
durch zu einer gewissen Heterogenität
dieser Untersuchung kommt, ist die Fra-
ge, ob diese Heterogenität für die nach-
folgendeFallbearbeitung relevant ist.Der
die Obduktion durchführende Rechts-
mediziner könnte in seiner äußeren Be-
sichtigung von dem Vorwissen über die
Legalinspektion, bzw. wer diese durchge-
führt hat, beeinflusst sein –und abhängig
davon die äußere Besichtigung der Ob-
duktion unterschiedlich sorgfältig bzw.
zeitaufwendig durchführen. So könnte
z.B. die Legalinspektion durch einen ex-
ternen Arzt als ungenügend oder die
wiederholte äußere Besichtigung durch
einen Rechtsmediziner desselben Insti-
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Abb. 19Durch-
schnittliche Obduk-
tionsdauer abhän-
gig von der Todes-
art.NIG natürliches
inneres Geschehen,
UFUnfall, SU Suizid,
TD Tötungsdelikt,
DTDrogentod

tuts als Redundanz angesehen werden,
insbesondere dann, wenn der obduzie-
rende Rechtsmediziner die vorherige Le-
galinspektion selbst durchgeführt hat.

Wir untersuchten daher die Hypothe-
sen (I), dass es einen Unterschied in der
Obduktionsdauer abhängig von der die
Legalinspektion durchführenden Arzt-
gruppe gibt und (II) dass die Obdukti-
onszeit amkürzesten ist,wennderdie Le-
galinspektion und die Obduktion durch-
führende Arzt derselbe ist.

Methodik

Fürdiese retrospektive Studie untersuch-
ten wir die Obduktionsfälle am Institut
für Rechtsmedizin der Universität Zü-
rich zwischen Januar 2017 und Juni 2019
(n= 1102). Ausgeschlossen wurden alle
Obduktionsfälle, bei denen die Todesart
nicht eindeutig bestimmt werden konn-
te (n= 158), die im Kontext eines mögli-
chen medizinischen Behandlungsfehlers
standen (n= 11), und Fälle ohne vorheri-
ge Legalinspektion (n= 41).Das Studien-
kollektiv umfasste letztlich 892 Fälle (da-
von weiblich 291, entsprechend 32,6%;
Durchschnittsalter 52 Jahre; Standardab-
weichung 44 bis 56 Jahre). Informatio-
nen zur Legalinspektion und Obdukti-
on (demografische Daten, verantwortli-
cher Arzt, Dauer der Obduktion [Ge-
samtzeit aus innerer und äußerer Besich-

tigung], Todesursache und -art) wurden
den archivierten Berichten entnommen.
Die Obduktionen wurden standardmä-
ßig immer von zwei Ärzten durchge-
führt. Aufgrund des vorhersehbaren un-
terschiedlichen zeitlichen Aufwands ei-
ner Obduktion in Abhängigkeit von der
vermuteten Todesart erfolgte eine Un-
terteilung der Fälle in vier Subgruppen
gemäß der in der Schweiz üblichen No-
menklatur innatürliches inneresGesche-
hen (NIG, in Deutschland: natürlicher
Tod, NT), Unfall (UF), Suizid (SU) und
Tötungsdelikt (TD, D: Homizid, HO).
Die großeGruppe fataler Intoxikationen,
bei denen nicht zwischen einem Unfall
und Suizid unterschieden werden konn-
te, wurde neben den oben aufgeführten
Todesarten in einer separaten Katego-
rie als „Drogentod“ (DT) erfasst. Die
Arztgruppen, die die Legalinspektionen
durchführten, wurden in externe Ärz-
te (Amtsärzte, Bezirksärzte; nachfolgend
alsLegalinspekteurextern:LEabgekürzt)
undinterneÄrzte (amInstitut fürRechts-
medizin angestellt; nachfolgend Legalin-
spekteur intern: LI abgekürzt) eingeteilt.

Zur statistischen Analyse wurden
One-way-ANOVA-Tests durchgeführt.
Als statistisch signifikant wurde ein
p< 0,05 angenommen.

Ergebnisse

EineÜbersichtderFalldatenist in. Tab.1
dargestellt.

Die durchschnittliche Obduktions-
dauer für jede Todesart (unabhängig von
der die Legalinspektion durchführenden
Arztgruppe) ist in . Abb. 1 dargestellt.
Während es zwischen einem natürlichen
inneren Geschehen, Unfall, Selbsttötung
und „Drogentod“ keine wesentlichen
Unterschiede in der Obduktionsdauer
gibt, ist die Zeit im Falle der Tötungsde-
likte erwartungsgemäß deutlich länger.

Die . Abb. 2a–e zeigt die Darstellung
der Obduktionsdauer, aufgeteilt nach
Todesart und unter Berücksichtigung
der die Legalinspektion durchführenden
Arztgruppe (LE, LI1 oder LI2). In Be-
zug auf unsere Fragestellung zeigt sich
im One-way-ANOVA-Test für keine
der Todesarten ein signifikanter Unter-
schied (p> 0,05) der Obduktionsdauer
in Abhängigkeit des Legalinspekteurs
(Amts-/Bezirksarzt vs. Arzt des Instituts
für Rechtsmedizin Zürich). Ebenfalls
keinen signifikanten Unterschied der
Obduktionsdauer ergibt sich, wenn Le-
galinspekteur und Obduzent dieselbe,
respektive nicht dieselbe Person sind.

Diskussion

Unsere Daten zeigen, dass es keine statis-
tisch signifikante Korrelation zwischen
der Obduktionsdauer (in Subgruppen
zur Todesart) und den die Legalin-
spektion durchführenden Arztgruppen
(Amts-/Bezirksarzt vs. Ärzte des In-
stituts für Rechtsmedizin) gibt; somit
kann unsere erste Hypothese verwor-
fen werden, dass es einen Unterschied
in der Obduktionsdauer abhängig von
der die Legalinspektion durchführenden
Arztgruppe gibt. Ebenfalls verworfen
werden kann unsere zweite Hypothese,
dass die Obduktionsdauer am kürzesten
sei, wenn Legalinspekteur undObduzent
dieselbe Person sind.

Daraus schließen wir, dass die Legal-
inspektionunddie anlässlichderObduk-
tion durchgeführte, „zweite“ äußere Be-
sichtigung tatsächlich als zwei voneinan-
der völlig unabhängige Untersuchungen
wahrgenommen und gehandhabt wer-
den. Selbst wenn Obduzent und Legal-
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Einfluss der die Legalinspektion durchführenden Arztgruppen auf die Dauer der Obduktion

Zusammenfassung
Hintergrund. Die Legalinspektion, als
Schweizer Begriff für die Leichenschau im
forensischen Kontext, wird entweder von
einem Amts-/Bezirksarzt oder einem an einem
rechtsmedizinischen Institut angestelltenArzt
durchgeführt. Durch diese unterschiedlichen
Arztgruppen kommt es zwangsläufig zu einer
gewissen Heterogenität der Untersuchung.
Fragestellung.Wir untersuchten den Einfluss
von der die Legalinspektion durchführenden
Arztgruppe (Amts-/Bezirksarzt und Arzt des
Rechtsmedizinischen Instituts Zürich) auf
die Obduktionsdauer. Der die Obduktion
durchführende Rechtsmediziner könnte
in seiner äußeren Besichtigung von dem
Vorwissen über die Legalinspektion, bzw. wer
diese durchgeführt hat, beeinflusst sein –
und abhängig davon die äußere Besichtigung
der Obduktion unterschiedlich sorgfältig
bzw. zeitaufwendig durchführen. Es wurden
zwei Hypothesen überprüft: zum einen, dass
es einen Unterschied der Obduktionsdauer

abhängig von der die Legalinspektion durch-
führenden Arztgruppe gibt, zum anderen,
dass die Obduktionszeit am kürzesten ist,
wenn der die Legalinspektion und die
Obduktion durchführende Arzt derselbe ist.
Methodik.Wir führten eine retrospektive
Analyse an 892 konsekutiven Obduktions-
fällen am Institut für Rechtsmedizin der
Universität Zürich durch (Januar 2017 bis
Juni 2019). Für jeden Fall wurden die die
Legalinspektion durchführende Arztgruppe
sowie die Obduktionszeit aus den archivierten
Berichten erhoben. Anschließend wurden die
erhobenen Variablen in Untergruppen nach
Todesart miteinander verglichen (One-way-
ANOVA-Tests).
Ergebnisse. Die Obduktionsdauer zeigte
keinen signifikanten Unterschied in allen
Todesartsubgruppen zwischen den die Le-
galinspektion durchführenden Arztgruppen.
Selbst wenn Legalinspekteur und Obduzent
dieselbe Person waren, unterschied sich die

Obduktionszeit nicht signifikant von den
anderen Arztgruppen. Somit waren beide
Hypothesen zu verwerfen.
Diskussion. Legalinspektion und Obduktion
werden als zwei unabhängige Untersuchun-
gen wahrgenommen. Die „zweite“ äußere
Besichtigung wird selbst dann nicht als
redundant empfunden, wenn Obduzent und
Legalinspekteur dieselbe Person sind. Unsere
Ergebnisse sehen wir auch als Ausdruck einer
breiten Akzeptanz und guten Implementation
der Leitlinien für Legalinspektion und Obduk-
tion mit klar definierten Anforderungen und
standardisierten Abläufen. Weiterführende
Studien mit der Erfassung anderer und
ergänzender Parameter zur Beurteilung auch
der inhaltlichen Qualität der Legalinspektion
und Obduktion sind sinnvoll und notwendig.

Schlüsselwörter
Amtsarzt · Rechtsmediziner · Qualitätssiche-
rung · Bezirksarzt · Zürich

Influence of the groups of doctors conducting themedico-legal inspection on the duration of the
autopsy

Abstract
Background.Medico-legal examinations on
site, a Swiss term for the external examination
of a corpse, are performed by either public
health officers or forensic pathologists
associated with an institute of forensic
medicine in Switzerland. These different types
of physicians performing the examination
lead to a certain degree of heterogeneity in
the investigation.
Objective. We investigated the influence
of the type of physician performing the
medico-legal examination on site (public
health officer and forensic pathologist from
the Institute of Forensic Medicine, University
of Zurich) on the overall autopsy duration.
The physician performing the autopsy might
be influenced by knowledge about which
physician performed the medico-legal
examination on site and therefore execute
the external examination at autopsy with a
different thoroughness or duration. We tested
two hypotheses. First, that there is a difference

in overall autopsy duration depending on the
type of physicianperforming themedico-legal
examination on site. Second, that autopsy
duration is shortest if the same physician
performs the medico-legal examination on
site and the subsequent autopsy.
Methods.We performed a retrospective
analysis of 892 consecutive autopsy cases at
the Institute of Forensic Medicine, University
of Zurich. For each case, the type of physician
performing the external examination on site
and the overall duration of the autopsy were
retrieved from the archives. These variables
were compared in subgroups according to the
manner of death (one-way ANOVA tests).
Results. The overall autopsy duration showed
no significant differences in all manner of
death subgroups for the type of physician
performing the medico-legal examination on
site. Both our hypotheses can therefore be
rejected.

Conclusion. The medico-legal examination
on site and autopsy seem to be regarded as
two independent examinations. The second
external examination is not seen as redundant,
even if the physician performing the autopsy
is the same person who performed the
previous medico-legal examination on
site. Our results can be interpreted as an
expression of broad acceptance and good
implementationof the guidelines for medico-
legal examinations and autopsies, with clearly
defined requirements and standardized
processes. Further studies with the evaluation
of other and adjunct parameters with respect
to the content-related quality of the medico-
legal examination and autopsy make sense
and are necessary.

Keywords
Public health officer · Forensic pathologist ·
Quality assurance · District physician · Zurich
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Abb. 28Obduktionsdauer inAbhängigkeit vonderdieLegalinspektiondurchführendenArztgruppefürdieTodesartenana-
türliches inneres Geschehen,bUnfall, c Suizid,d Tötungsdelikt und e „Drogentod“. LEAmts-/Bezirksarzt, LI1Legalinspekteur
undObduzent sind dieselbe Person, LI2Legalinspekteur undObduzent sind nicht dieselbe Person

inspekteur dieselbe Person sind, kommt
es zu keiner Verkürzung der durch sie
„doppelt“ durchgeführten äußeren Be-
sichtigung, die somit offensichtlich auch
nichtals redundantempfundenwird.Un-
sere Ergebnisse sehen wir auch als Aus-
druck einer breitenAkzeptanz und guten
Implementation der Leitlinien für Lega-
linspektion und Obduktion, mit klar de-
finierten Anforderungen und standardi-
sierten Abläufen [5, 7].

Eine Limitation unserer Studie ist,
dass unsere Studiengruppe das Ein-
zugsgebiet nur eines rechtsmedizini-
schen Instituts der Schweiz widerspiegelt
und nicht repräsentativ für die gesamte
Schweiz gesehen werden kann. Des Wei-
terenwurdedieZeitdauerderObduktion

nicht in äußere und innere Besichtigung
unterteilt, was für Folgestudien zu be-
rücksichtigen wäre. Außerdem lässt der
bloße Vergleich der Obduktionsdauer
in Abhängigkeit der die Legalinspektion
durchführenden Arztgruppe natürlich
keinen eigentlichen Rückschluss auf die
inhaltliche Qualität der Untersuchung
zu. Dies müsste mit anderen Parame-
tern, z.B. mit der inhaltlichen Analyse
der Legalinspektionsberichte, erfasst
werden. Des Weiteren wird die Dauer
der Legalinspektionen bei keiner der
Arztgruppen erfasst, sodass wir diesen
zeitlichen Parameter nicht zusätzlich in
unsere Auswertung integrieren konn-
ten (z. B. im direkten Vergleich mit

der Zeitdauer der äußeren Besichtigung
anlässlich der Obduktion).

Ausblick

Unsere Daten scheinen einen einheitli-
chen Prozessablauf, unabhängig von der
vorher erfolgten Legalinspektion, in der
äußeren Besichtigung anlässlich der Ob-
duktion zu bestätigen, auch wenn unse-
re Ergebnisse und Interpretationen an-
gesichts der oben genannten Limitatio-
nen mit einem gewissen Vorbehalt zu
betrachten sind.

Insbesondere in Anbetracht zuneh-
mend geforderter Qualitätssicherun-
gen und Zertifizierungsprozesse in der
Rechtsmedizin sind weiterführende Stu-

Rechtsmedizin 5 · 2020 303



dien mit der Erfassung anderer und
ergänzender Parameter sinnvoll und
notwendig.

Fazit für die Praxis

4 Das Wissen darum, welche Arztgrup-
pe die Legalinspektion durchgeführt
hat, beeinflusst nicht die Dauer der
Obduktion.

4 Legalinspektion und äußere Besich-
tigung der Obduktion werden als
zwei voneinander unabhängige Un-
tersuchungen wahrgenommen und
gehandhabt.

4 Die Leitlinien für Legalinspektion
und Obduktion scheinen weitläufig
akzeptiert und gut implementiert zu
sein.

4 In Anbetracht zunehmend gefor-
derter Qualitätssicherungen und
Zertifizierungsprozesse in der Rechts-
medizin sind weiterführende Studien
sinnvoll und notwendig.
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